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 Richtlinien für die umweltverträgliche Anwendung von mineralischen Ersatz-
baustoffen im Straßenbau (RuA-StB 23) 
Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 15/2023 

Anlage 
Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 15/2023 vom 29.06 2023,  
Az.: StB 25/7182.8/3-ARS-23/15/3816687 
 

 

Allgemeines 

Mit dem beigefügten Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 15/2023 vom 

29.06.2023 hat das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) die Richtli-

nien für die umweltverträgliche Anwendung von mineralischen Ersatzbaustoffen im 

Straßenbau (RuA-StB 23) bekanntgegeben. 
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Die Überarbeitung der RuA-StB 01 war notwendig, da zum 01.08.2023 die „Verord-

nung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in tech-

nische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV)" in Kraft tritt. In den 

RuA-StB 23 wird auf dieser Basis festgelegt, wie mineralische Ersatzbaustoffe einge-

setzt werden können, wenn auch die bautechnischen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Die Voraussetzung für die bautechnische Eignung von mineralischen Ersatzbaustof-

fen für die jeweilige Einbauweise wurde den zugehörigen Technischen Lieferbedin-

gungen entnommen. 

Anwendung in Baden-Württemberg 

Die RuA-StB 23 werden hiermit für die Bundes- und Landesstraßen eingeführt. 

Den kommunalen Straßenbaulastträgern wird empfohlen, diese Regelungen ebenfalls 

anzuwenden. Die Regierungspräsidien werden gebeten, die Landratsämter und 

Stadtkreise als untere Verwaltungsbehörden entsprechend zu informieren. 

Bezug der Unterlagen 

Die Richtlinien für die umweltverträgliche Anwendung von mineralischen Ersatzbau-

stoffen im Straßenbau (RuA-StB 23) sind beim FGSV Verlag, Wesselinger Straße 17, 

50999 Köln, https://www.fgsv-verlag.de/ oder über den FGSV-Reader erhältlich. Die-

ses Schreiben wird inkl. dem ARS 15/2023 in die Liste der Regelwerke der Straßen-

bauverwaltung Baden-Württemberg im Internet- und Intranetangebot Sachgebiet 06 

Straßenbaustoffe – 06.1 Anforderungen, Eigenschaften sowie 12.5 Umweltschutz; 

Boden- und Gewässerschutz eingestellt. 

gez. Dr. Bernd Pfeifle 

https://www.fgsv-verlag.de/
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